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Bürgermeister Reinthaler eröffnet die 2. Gemeinderatssitzung und stellt die Beschlussfähigkeit 

fest und begrüßt alle Anwesenden. 

 

Sodann berichtet der Vorsitzende, dass die Anfragebeantwortung gem. § 63a OÖGMO zu Anfra-

ge von GMR Franz BRANDSTÖTTER der SPÖ vom 31.3.2016 an Bürgermeister Reinthaler im 

Gemeinderat verlesen werden muss. Die schriftliche Beantwortung der Anfrage erfolgte bereits 

am 30.05.2016 innerhalb offener Frist an Franz Brandstötter Die Anfragebeantwortung wird dem 

Gemeinderat vollinhaltlich (siehe Beilage A) zur Kenntnis gebracht. 

 

Der Vorsitzende erklärt, dass die Tagesordnungspunkte TOP 16 und 17 der heutigen Tagesord-

nung werden nach Abschluss der öffentlichen Sitzung in Anschluss in geheimer Sitzung beraten 

werden. 

Beschluss: 

Über Antrag des Vorsitzenden werden sodann per Handzeichen die TOP 16 und 17 mit 17 Ja-

Stimmen und 2 Stimmenthaltungen (GR Büchl u. Standhartinger) in geheimer Sitzung behandelt. 

 

 

 

 

1. Prüfungsbericht der BH Ried VA 2016 

Der Vorsitzende berichtet, dass die Bezirkshauptmann Ried mit Schreiben vom 16.3.2016 den 

Bericht zum Voranschlag 2016 der Gemeinde Ort im Innkreis übermittelt hat. Dieser Bericht 

wird dem Gemeinderat mittels PowerPoint Präsentation zur Kenntnis gebracht: 
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Beratung: 

AL Mittmannsgruber erläutert in kurzen Worten den Prüfungsbericht zum Voranschlag 2016. 

 

Beschluss: 

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann mittels Handzeichen der Prüfungsbericht zum Vor-

anschlag 2016 einstimmig zur Kenntnis genommen. 

 

 

2. Sondervereinbarung Lustbarkeitsabgabe 

Der Vorsitzende verweist auf die letzte GR-Sitzung in welcher die Lustbarkeitsabgabeverord-

nung neu beschlossen wurde und es möglich ist Vereinbarungen zu treffen. Der Bürgermeister 

gibt zu verstehen, dass die bestehende Vereinbarung zwischen den Veranstaltern und der Ge-

meinde Ort lt. GMR Beschluss aus dem Jahre 2013 noch bis 2017 Gültigkeit hätte, wobei die 

Lustbarkeitsabgabe 5% von den Karteneinnahmen beträgt. Dazu müsste im Falle einer langfristi-

gen Bindung nach Variante 1 oder 2 diese Vereinbarung aufgehoben und durch eine neue Ver-

einbarung ersetzt werden, die der Gemeinderat zu beschließen hat. 

Die neue Vereinbarung, die noch vor dem heurigen Woodstock vom GMR beschlossen werden 

soll ist die Variante 1 und sieht wie folgt aus: 
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Beratung: 

GR Bachmayer spricht sich für die Beibehaltung der bestehenden Vereinbarung aus, da laut Zei-

tungsberichten von Herrn Ertl bis zu 30.000 Besucher erwartet werden. Und durch die neue Ver-

einbarung der Gemeinde Ort mit beträchtlichen Mindereinnahmen konfrontiert wird.  

GR Brandstötter befürwortet im Namen der SPÖ-Fraktion die Variante 1.  

GR Standhartinger erkundigt sich wieso Herstellungskosten für die Wegerrichtung in die Verein-

barung aufgenommen werden bzw. wieso eine Kostenteilung 50:50 zwischen den Gemeinden 

angeführt wird. AL Mittmannsgruber gibt zu verstehen, dass die Gemeinde Reichersberg im 

Gemeinderat eine 50 prozentige Kostenbeteiligung beschlossen hat und nicht wie in Ort eine 

Anteilsmäßige nach tatsächlichen Ausmaß.  

Bürgermeister Reinthaler informiert den Gemeinderat, dass ein Brückengeländer über die Brü-

ckenmeisterei besorgt wurde. Es wurde auch ein Werbetransparent für die Orter Wirtschaft in 

Auftrag gegeben. 

VizeBgm. Badergruber sieht die Vergünstigung der Eintrittskarten für die Orter Gemeindebürger 

indirekt als Einnahme für die Gemeinde. 

GR Bögl betont, dass die ÖVP Fraktion froh ist, dass es diese Veranstaltung in Ort gibt. Aber es 

wird die mangelnde Verhandlungsführung im Fraktionsgespräch angesprochen. Angesicht stei-

gender Zuschauerzahlen hätte die Gemeinde eine bessere Vereinbarung treffen können. 
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Beschluss: Aufhebung GR-Beschluss 03.Juni 2013 

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann der Gemeinderatsbeschluss über die Vereinbarung 

zwischen der Gemeinde Ort im Innkreis und der Firma Graustein Events vom 03.06.2013 per 

Handzeichen mit 13 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen (GR Hofinger, Flotzinger, Deschberger, Wa-

geneder, Bachmayer) und einer Stimmenthaltung (GR Bögl) beschlossen. 

 

 

 

Beschluss: Vereinbarung Neu 

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann mittels Handerheben, zwischen der Gemeinde Ort im 

Innkreis und der Fa. Graustein-Events eine neue Vereinbarung für den Zeitraum von 2016 bis 

2022 wie oben angeführt nach Variante 1, mit 12 Ja-Stimmen 5 Nein-Stimmen (GR Hofinger, 

Flotzinger, Deschberger, Wageneder, Bachmayer) und 2 Stimmenthaltung (GR Bögl u. Büchl) 

beschlossen.  

 

 

 

3. Beschluss Amtsleiterstellvertreter  

 

Bürgermeister Reinthaler berichtet, dass mit diesem Beschluss sichergestellt werden soll, dass 

bei längerer Abwesenheit (ab 4 Wochen) des Amtsleiters die Führung des Gemeindeamtes ge-

währleistet ist. Vorgeschlagen wird Herr Bögl Georg. Herr Bögl Georg ist nach der Einstufung 

bzw. nach dem Aufgabengebiet der logische Vertreter des Amtsleiters. Außerdem ist er mit 40 

Wochenstunden angestellt. 

Beratung: 

Keine Wortmeldung 

Abstimmung: 

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann per Handzeichen, Herr Georg Bögl einstimmig zum 

Amtsleiterstellvertreter gewählt. 
 

 

 

4. Infrastrukturkostenbeitrag – Mustervereinbarung 

 

Im Zuge der Flächenwidmungsplanüberarbeitung soll auch ein Infrastrukturkostenbeitrag einge-

führt werden.  Vorgeschlagen werden 8 Euro für einen Quadratmeter. Damit sind die gesamten 

Interessentenbeiträge für die Straße (Verkehrsfläche) bezahlt. Es dürfen nur mehr die Aufschlie-

ßungsbeiträge für Wasser und Kanal verrechnet werden. Es ist zukünftig mit jedem Gemeinde-

bürger der eine Umwidmung begehrt eine Infrastrukturkostenvereinbarung abzuschließen. Auch 

sollte darin festgelegt werden, ob ein Bauzwang (5 Jahre) besteht, bzw. was mit den Grundstü-

cken passiert, wenn in den 5 Jahren nicht bebaut wird. Folgende Möglichkeiten wären möglich:  

1) Rückwidmung (Rückzahlung der Infrastrukturkostenbeiträge) 

2) Verlängerung um weitere 5 Jahre 

3) Kauf der Grundstücke durch die Gemeinde zu einem festgelegten Preis 

 

Von Amtsleiter MITTMANNSGRUBER wurde diese nun vorliegende und den Fraktionen 

übermittelte Mustervereinbarung ausgearbeitet. 
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Beratung: 

Nach kurzer Diskussion im Gemeinderat sprechen sich die Gemeinderäte Brandstötter und Bögl 

für die Schaffung einer Rückwidmungsoption aus bzw. kann diese bei jeder Vereinbarung er-

gänzt werden falls benötigt. 

 

 

Beschluss: 

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann mittels Handzeichen die Vereinbarung zur Einhe-

bung zukünftiger Infrastrukturbeiträge einstimmig beschlossen. 

 

 

 

5. Überarbeitung Flächenwidmungsplan – Vergabe der Arbeiten 

 

Der Vorsitzende informiert, dass 3 Angebote für die Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes 

eingeholt wurden. Von DI Schlager erhielt die Gemeinde kein Angebot. Das Angebot des Pla-

nungsbüro Team M, Linz beläuft sich auf 16.200 Euro inkl. MwSt. Das zweite Angebot durch 

das Planungsbüro Altmann, Grieskirchen auf 20.400 Euro. Für eine Technikerstunde die nicht im 

Angebot enthalten ist verlangen sowohl Team M 76,00 netto je Stunde, bzw. das Planungsbüro 

Altmann 76,00 netto je Stunde.  

Das Team M betreut auch Nachbargemeinden wie z.B. Eggerding, Andorf u. Geinberg. 

 

 

Beschluss: 

Über Antrag des Vorsitzenden ergeht sodann per handerheben der Auftrag einstimmig für die 

Überarbeitung des FLWP an das TEAM M aus Linz. 

 

 

 

6. Kaufvertrag Betriebsbaugebiet 

 

Der Vorsitzende berichtet, dass für das Betriebsbaugebiet der Gemeinde unterhalb der Fa. Bente-

ler, Parz. 24/2, 23/2, 23/1 wurde mit der Fa. Fussl Immobilien ein Quadratmeterpreis von 15 Eu-

ro vereinbart. Da große Teilflächen dieser Gesamtfläche nur eingeschränkt nutzbar sind. (HQ-

Bereiche) 

Somit ergibt sich für 19.270 m² ein Kaufpreis von 289.050 Euro. Diesbezüglich waren die Frak-

tionen über den Stand der Verhandlungen stets aktuell informiert und es kommt nun zum Kauf 

durch die Fa. FUSSL Immobilien GmbH. 

Der Vertragsentwurf von Dr. Wild wird dem Gemeinderat mittels PowerPoint Präsentation zur 

Kenntnis gebracht und diese sieht wie folgt aus: 
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Beratung: 

Die Gemeinderäte diskutieren über die letzten Kaufinteressenten und kommen zum Schluss, dass 

ein Verkauf an die Fa. Fussl Immobilien die beste Lösung für die Gemeinde Ort ist. Amtsleiter 

Mittmannsgruber berichtet dem Gemeinderat, dass durch den Grundstücksverkauf die ImmoESt. 

in der Höhe von bis zu € 20.000,- anfallen kann. Eine Anrechnung von Investitionen für die Er-

schließung des Betriebsbaugebiets ist jedoch möglich.  

 

Der Vorsitzende informiert die Gemeinderäte, dass für den Verkauf von Gemeindeeigentum eine 

2/3 Mehrheit notwendig ist. 

 

Beschluss: 

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann per Handzeichen dem Verkauf des Betriebsbaugebie-

tes an die Fa. Fussl Immobilien einstimmig beschlossen. 

 

 

 

 

7. Auflassung öffentliche Straße bei der Fa. Fussl 

 

Der Vorsitzende berichtet, dass von der Auflassung der öffentlichen Straße im Bereich Fusslplatz 

28 (Stempfer-Haus) bis zur Kreuzung Retentionsbecken insgesamt 715 m² (Siehe laut Plan bzw. 

Vermessungsurkunde Geometer Schachinger)betroffen sind. Die Teilfläche der Parzelle 139/2 im 

Ausmaß von 277m2 und Teilfläche der Parzelle 1567/2 im Ausmaß von 438 m2. 

Der Plan wird mittels Beamer dem GMR zur Kenntnis gebracht. 
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Wie in der unteren Darstellung ersichtlich werden Mayr Karl und Ernst einen Weg errichten, 

damit die Orter weiterhin diese Abkürzung benützen können. 
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Beratung: 

Bürgermeister Reinthaler erläutert die weitere Vorgehensweise und betont dass alle Betroffenen 

ein Stellungsnahmerecht besitzen, aber kein Parteirecht. Die Gemeinde muss erfolgter Kundma-

chung, zuletzt eine Verordnung über die Auflassung erlassen. Dann erfolgt die aufsichtsbehördli-

che Überprüfung des Verfahrens. GR Deschberger erkundigt sich ob Leitungen wie Kanal oder 

Wasser in diesem Bereich verlegt sind, welche von Bedeutung sind. 

Nach kurzer Beratung im Gemeinderat wird zur Abstimmung übergegangen. 

 

 

Beschluss: 

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann per Handzeichen das Einleitungsverfahren zur Auf-

lassung der öffentlichen Straßenflächen bzw. Teilflächen in dem zum Kenntnis gebrachten Um-

fang einstimmig geschlossen.  
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8. Vereinbarung Verkauf öffentlichen Gut 

 

Der Vorsitzende berichtet, dass die Firma Fussl Immobilien GmbH das Grundstück 146/5 im 

Frühjahr 2016 von der RAIKA Innkreis Mitte erworben hat. Im Zuge der Vermessung dieses 

Grundstückes ergaben sich einige Überraschungen hinsichtlich des tatsächlichen Grundstücks-

verlaufes in der Natur. Diese betreffen sowohl öffentliches Gut, das Grundstück der RAIKA-

Innkreis Mitte und auch Grundstücke der Familie Enzlmüller.  

Hier soll nun durch die Neuvermessung eine ordentliche Herstellung der tatsächlichen Grund-

stücksgrenzen erfolgen. 

Aufgrund des Teilungsplanes vom Geometer DI Schachinger wird um Durchführung nach § 15 

Liegenschaftsteilungsgesetz angesucht. Laut Auskunft von Notar Dr. Wild genügen dafür schrift-

liche Vereinbarungen über den Kauf bzw. Verkauf der Liegenschaft.  

Dadurch wurden mit der Fa. Fussl Immobilien GmbH und mit Herrn Enzlmüller folgende Ver-

einbarung aufgesetzt und dem Gemeinderat mittels PowerPoint Präsentation vollinhaltlich zur 

Kenntnis gebracht:  
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Beratung: 

Der Vorsitzende ergänzt, dass die alle Kosten für die grundbücherliche Durchführung bzw. 

Notarhonorar von der Fa. Fussl Immobilien übernommen werden.  

GR Brandstötter betont, dass die SPÖ Fraktion dieser Vereinbarung nicht zustimmen kann weil 

der Grundstückspreis mit € 40,- zu niedrig ist. Es müsste von einer Größenordnung von € 100,-

/m² wie beim Grundstücksverkauf von Ort 81 ausgegangen werden. 

 

Beschluss: - Vereinbarung Fa. FUSSL-Immobilien GmbH  

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann per Handzeichen der vorliegenden Vereinbarung von 

Notar Dr. WILD hinsichtlich Grundtausches bzw. Verkaufes der Restflächen zwischen der Ge-

meinde Ort im Innkreis und der Fa. FUSSL-Immobilien mit 17 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen 

(GR Brandstötter u. Gumpoltsberger) beschlossen.  
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Beschluss: - Vereinbarung Rudolf ENZLMÜLLER  

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann per handerheben der vorliegenden Vereinbarung von 

Notar Dr. WILD hinsichtlich Verkaufes eines Teilgrundstücks zwischen der Gemeinde Ort im 

Innkreis und Herrn Rudolf ENZLMÜLLER einstimmig beschlossen. 

 

 

 

9. Einleitung Umwidmungverfahren Fussl 

 

Der Vorsitzende erklärt, dass durch den Verkauf der öffentlichen Straße im Bereich Fusslplatz 28 

(Stempfer-Haus) bis zur Kreuzung Retentionsbecken insgesamt 715 m² ist die Umwidmung der 

Fläche von „Verkehrsfläche“ in „Mischbaugebiet“ notwendig.  

Damit das Verfahren rascher abgewickelt werden kann ist es notwendig, dass die Gemeinde das 

Ansuchen um Umwidmung stellt. Die entstehenden Kosten trägt die Fa. Fussl. 
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Beratung: 

Der Vorsitzende betont, dass die anfallenden Kosten für das Umwidmungsverfahren von der Fa. 

Fussl Immobilien getragen werden. 

 

Beschluss: 

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann Handzeichen dem Ansuchen der Fa. FUSSL-

Immobilien-GmbH auf Einleitung der Umwidmung von Verkehrsfläche auf MISCHBAUGE-

BIET einstimmig die Zustimmung erteilt. 

 

 

 

10. Finanzierungsplan Neubau Amtsgebäude 

 

Amtsleiter Mittmannsgruber spricht den, wie untern dargestellten Finanzierungplan für das 

Amtsgebäude Neubau an. Auf der Einnahmenseite wird die Vermögensveräußerung (altes Amts-

gebäude) mit € 164.000,- lt. einer Kostenschätzung angeführt. Weitere 30.000,- an Landeszu-

schüssen sind für die Erneuerung der Bushaltestelle und Buswartehaus vorgesehen.  

 

 

 

 
Beratung: 

Bürgermeister Reinthaler spricht an, dass es hierbei um den formellen Antrag handelt. Amtsleiter 

Mittmannsgruber ergänzt, dass die Gemeinde bereits eine Zusage für Kosten in der Höhe von € 

1.585.200,- hat. GR Brandstötter betont, dass die SPÖ Fraktion gegen den Finanzierungsplan 
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stimmen wird, weil eine Sanierung des bestehenden Amtsgebäudes nur die Hälfte betragen wür-

de. 

 

Beschluss: 

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann per Handzeichen der Finanzierungsplan für den 

Amtsgebäudeneubau mit 17 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen (GR Brandstötter u. Gumpolts-

berger) beschlossen. 

 

 

 

 

11. Finanzierungsplan Grundkauf Feuerwehrhaus 

 

Amtsleiter Mittmannsgruber spricht den Grundankauf Zeughaus der FF Ort an. Der Kaufpreis 

wird mit € 22,-/m² beziffert wobei die Kosten für die Stromverlegung von der Gemeinde Ort 

getragen werden soll. Frau Moser tritt im Gegenzug die benötigte Fläche für den Straßenbau (ca. 

1700 m²) ab. Für dieses Vorhaben müsste ein BZ-Ansuchen ans Land OÖ gestellt werden und 

dieses sieht wie folgt aus:  

 

 

 
 

Beratung: 

AL Mittmannsgruber beziffert die Kosten für die Stromleitungsverlegung mit ca. € 230.000,- die 

von der Gemeinde übernommen werden. Nach kurzer Beratung im Gemeinderat wird zur Ab-

stimmung übergegangen.  

Die Gemeinderäte regen weitere Verhandlungen mit der Fam. Moser betreffend Grundankauf 

und mit der Energie AG, betreffend einer Kostenminderung für Stromleitungsverlegung, an. 
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Beschluss: 

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann mittels Handzeichen dem Finanzierungsplan für den 

Grundankauf „Mosergründe“ einstimmig beschlossen. 

 

 

 

12. Kostenbeteiligung Verbrauchsgüter MZH 

 

Der Vorsitzende regt an, dass man eine Pauschale von ungefähr 25 Euro für eine Einzelveranstal-

tung und für die mehrfache Benützung (Vereine, die im Benützungsplan eingetragen sind) von 

rund 40 Euro einbehalten werden sollen. Von diesem Geld sollen zum Beispiel die Klebestreifen 

für den Bodenbelag, WC-Papier und Papierhandtücher bezahlt werden. Dafür ist die Lustbar-

keitsabgabe für Veranstaltungen durch Vereine weggefallen.  

Der Kulturausschuss hat in seiner letzten Sitzung darüber beraten und es wurde die Einhebung 

dieser „Gebühr“ für sinnvoll und auch für die Vereine verträglich befunden. Für die Benützung 

der MZH und der Einrichtungen usw. wird in Ort keine Gebühr verlangt.  

 

 

Einmalige Veranstaltungen in MZH     € 25,- 

Vereine, die im Benützungsplan* eingetragen sind   € 40,-  p.A. 

*keine weitere Vorschreibung für Veranstaltungen 

 

Beratung: 

Nach kurzer Diskussion im Gemeinderat sind sich alle einig, dass diese Kostenbeteiligung für 

alle Vereine gelten soll.  

 

Beschluss: 

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann die Benützungsgebühr MZH per Handzeichen ein-

stimmig beschlossen.  

 

 

13. Kinderbetreuungseinrichtungsordnung 2016/17 

Der Vorsitzende spricht die Kinderbetreuungseinrichtungsordnung an, die ab 5.9.2016 gültig 

wird und gegenüber dem Vorjahr haben sich nur die Ferienzeiten geändert und diese sieht wie 

folgt aus: 

Kinderbetreuungseinrichtungsordnung 

KBEO 
für den KINDERGARTEN  ORT IM INNKREIS 

 
gültig ab 05.09.2016 

 

Betrieb der Kinderbetreuungseinrichtung  
 
Die Gemeinde Ort im Innkreis betreibt eine Kinderbetreuungseinrichtung nach den 
Bestimmungen des Oö. Kinderbetreuungsgesetzes 2007, LGBl. Nr. 39 /2007, 
i.d.F. der Novelle 2010, LGBl. Nr. 59/2010, mit dem Sitz in Ort im Innkreis Nr. 202. 
 

Arbeitsjahr und Ferien 
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Das Arbeitsjahr der Kinderbetreuungseinrichtung beginnt am ersten Montag im 
September und dauert bis zum Beginn des nächsten Arbeitsjahres.  
 

2.1. Die Hauptferien beginnen am 26.07.2017 und enden am 03.09.2017 

2.2. Die Weihnachtsferien beginnen am 24.12.2016 und enden am 08.01.2017 
2.3. Die Osterferien beginnen am 08.04.2017 und enden am 18.04.2017 
2.4. Die Pfingstferien beginnen am 03.06.2017 und enden am 06.06.2017 

 

Öffnungszeit der Kinderbetreuungseinrichtung 
 

Die Öffnungszeiten werden wie folgt festgesetzt: 
 
a) Kindergartengruppe(n)  
 

 von: bis: 

Montag 07:00 Uhr 13:00 Uhr 

Dienstag 07:00 Uhr 13:00 Uhr 

Mittwoch 07:00 Uhr 13:00 Uhr 

Donnerstag 07:00 Uhr 13:00 Uhr 

Freitag 07:00 Uhr 13:00 Uhr 
 

Für die Kindergartengruppe(n) wird ein Frühdienst (Randzeit) 
von 06:45 bis 07:00 Uhr festgesetzt. 
 

Die Kinderbetreuungseinrichtung wird ohne Mittagsbetrieb geführt.  
 

An Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen bleibt die Kinderbetreuungseinrich-
tung geschlossen. 

 

Die Aufenthaltsdauer unter 3-jähriger Kinder in der Kinderbetreuungseinrichtung soll 
6 Stunden, einschließlich der Mittagsruhe höchstens 8 Stunden täglich, nicht 
überschreiten. 

 

Beratung: 

AL Mittmannsgruber gibt zu verstehen, dass für die nächsten Jahre die Öffnungszeiten angepasst 

werden sollen. GR Wageneder regt die Aufnahme von Zivildienern im Kindergarten an. Bürger-

meister Reinthaler gibt zu verstehen, dass für die Aufnahme eines Zivildieners eine ganztägiger 

Kindergarten notwendig. 

 

Beschluss: 

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann per Handzeichen die Kinderbetreuungseinrichtungs-

ordnung des KG Ort für Kindergartenjahr 2016/2017 einstimmig beschlossen.  

 

 

GR Marks verlässt die GR-Sitzung um 21.06 Uhr. 
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14. Änderung von 3 Darlehen 

 

 

Der Vorsitzende spricht an, dass bei den 3 Darlehen dabei handelt es sich um ein Wasser- u. zwei 

Kanaldarlehen die Zinssätze zum Vorteil der Gemeinde geändert werden und diese Nachträge zu 

den Darlehen sehen wie folgt aus: 
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Beratung: 

AL Mittmannsgruber berichtet, dass diese Darlehensverträge alle 6 Monate von beiden Seiten 

gekündigt werden können.  

Nach kurzer Diskussion wird zur Abstimmung übergegangen. 

 

Beschluss: 

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann per Handzeichen der Abänderungen der vorliegenden 

Darlehensurkunden mit der RAIKA Innkreis Mitte einstimmig (18 Ja) beschlossen. 

 

 

 

15. Gestattungsvertrag OÖ Netz AG 

Der Vorsitzende spricht an, dass anlässlich der Bauarbeiten der Fa. Benteler eine Gasleitung 

bzw. ein Glasfaserkabel in Straße Parz. 37/11 u. Parzelle 1521/1 verlegt wurde. Die Gemeinde 

Ort erhält für diese Dienstbarkeit eine Entschädigung in der Höhe von € 2.850,-  

Der Dienstbarkeitsvertrag samt Lageplan wird dem Gemeinderat mittels PowerPoint Präsentation 

zur Kenntnis gebracht. 
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Beratung: 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschluss: 

Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann der Dienstbarkeitsvertrag mit der OÖ Netz GmbH 

mittels Handzeichen einstimmig (18 Ja-Stimmen) beschlossen. 



 

35 

 

 

16. Allfälliges  

Nächste GR-Sitzung: 

Bürgermeister Reinthaler informiert die Gemeinderäte, dass im Zeitraum vom 8.-16.8.2016 eine 

zusätzliche GR-Sitzung notwendig wird. Als Grund gibt der Vorsitzende die Vergabe Generalun-

ternehmer Amtsgebäude Neubau an. 

GR Büchl erkundigt sich ob die Gemeinderatstermine auch in einer Lokalzeitung veröffentlicht 

werden könnten. GR Brandstötter regt die Bekanntgabe der Termine in der Gemeindezeitung und 

auf der Gemeindehomepage an. Bürgermeister Reinthaler begrüßt den Vorschlag mit Gemeinde-

zeitung und Homepage aber eine Inserierung in Zeitung wird nicht erfolgen. 

 

Containerplätze: 

GR Bachmayer spricht die katastrophalen Verschmutzungen bei den Containerplätzen neben 

dem Bauhof an. Der Vorsitzende gibt zu verstehen, dass eine Schließung der Containerplätze 

anzudrohen ist. Eine Bewirtschaftung mit Personal, wie in St. Martin, wird wahrscheinlich aus 

wirtschaftlichen Gründen und Platzgründen nicht möglich sein. 

 

Verkehrsmessungen: 

GR Bachmayer möchte dass das Geschwindigkeitsmessgerät bei nächster Gelegenheit im Stra-

ßenzug zur Fa. Benteler aufgestellt wird. GR Hölzl regt eine Messung im Ortsgebiet von Oster-

nach im Bereich der Brücke, Richtung Lambrechten an. Bürgermeister Reinthaler spricht auch 

eine Messung in Richtung Eggerding an der Harter Landesstraße an. 

 

Buswartehaus: 

GR Deschberger möchte wissen ob in der Zwischenzeit ein Standort für das Buswartehaus ge-

funden wurde. Es wird auf die morgige Bauausschusssitzung (29.6.2016) verwiesen, wo darüber 

beraten werden soll. 

 

 

 

17. Fragestunde ÖVP 

Keine Wortmeldungen. 

 


